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§ 14 PatG
 PatG - Patentgesetz 1970

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 05.01.2024

Wenn der Dienstgeber dem Dienstnehmer für eine Dienster ndung eine Vergütung geleistet hat und dann

hervorkommt, daß nicht dieser Dienstnehmer, sondern ein anderer Dienstnehmer desselben Dienstgebers die

Er ndung gemacht hat oder daß ein anderer Dienstnehmer desselben Dienstgebers an der Er ndung mitgewirkt hat,

so kann der Dienstgeber dem Berechtigten gegenüber die dem Nichtberechtigten geleistete Vergütung ganz oder in

dem dem Anteil des Berechtigten an der Er ndung entsprechenden Verhältnis aufrechnen, wenn er im guten Glauben

geleistet hat und die Er ndung auch nach dem mit dem Berechtigten bestehenden Rechtsverhältnis dem Dienstgeber

gehört.

In Kraft seit 19.08.1970 bis 31.12.9999

 2024 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
file:///

	§ 14 PatG
	PatG - Patentgesetz 1970


